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§ 38

Reisekosten



• Vorbehaltlich einer mitbestimmten 
betrieblichen Regelung richtet sich die 
Erstattung von Auslagen für Dienstreisen 
nach den für die Bediensteten des Landes 
Nordrhein-Westfalen jeweils geltenden 
Vorschriften.

• Abweichend hiervon kann der Arbeitgeber 
mit den Beschäftigten die 
Reisekostenerstattung im Rahmen der 
steuerrechtlichen Möglichkeiten vereinbaren.

• Der Arbeits- und Einsatzbereich, innerhalb 
welchem Reisekosten nicht gewährt werden, 
ist durch Dienstanweisung besonders 
festzulegen 



§ 39

Altersteilzeit



• Für die Regelung der Altersteilzeit gilt der 
Tarifvertrag zur Regelung der 
Altersteilzeitarbeit für die Arbeitnehmerinnen 
der Arbeiterwohlfahrt vom 8. Dezember 2005 
(TV-ATZ II), abgeschlossen zwischen dem 
AWO-Bundesverband und der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft.

• Bei einer Verringerung oder Erhöhung der 
Wochenarbeitszeit bleibt es für 
Altersteilzeitbeschäftigte bei der zu Beginn 
des Altersteilzeitverhältnisses jeweils 
geltenden Arbeitzeit.



§ 40

Schutzkleidung



• Soweit das Tragen von Schutzkleidung 
gesetzlich vorgeschrieben oder vom 
Arbeitgeber angeordnet ist, wird sie vom 
Arbeitgeber unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt und bleibt dessen Eigentum.

• Reinigung und Instandhaltung übernimmt der 
Arbeitgeber.

• Die Beschäftigten sind zur pfleglichen 
Behandlung verpflichtet.

• Sie haften für die Rückgabe bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses oder auf 
Anforderung des Arbeitgebers.



§ 41

Ausschlussfrist



• Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis 
verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten 
nach Fälligkeit schriftlich gegenüber 
dem Arbeitsvertragspartner geltend 
gemacht werden.

• Ansprüche aus unerlaubten oder mit 
Strafe bedrohten Handlungen bleiben 
unberührt.



§ 42

Ausschlussfrist



• Der  TV AWO NRW trat am 01.01.2008 in Kraft.
• Er kann mit einer Frist von drei Kalendermonaten 

zum Schluss eines Kalenderhalbjahres, frühestens 
zum 31.12.2009 schriftlich gekündigt werden.

• Sofern im Zusammenhang mit den 
Tarifverhandlungen über eine neue Entgeltordnung 
oder im Zusammenhang mit dem Abschluss einer 
neuen Entgeltordnung im Tarifbereich TVöD-B VKA 
Veränderungen von Mantelbestimmungen vereinbart 
werden, die mit den Regelungen des TV-AWO-NRW 
identisch sind oder im wesentlichen identisch sind, 
verpflichten sich die Tarifvertragsparteien zur 
Aufnahme von Tarifverhandlungen, mit dem Ziel 
einer entsprechenden Anpassung des TV-AWO-
NRW.


